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(54) Anordnung zum Verbinden eines Ladegeräts für eine Fahrzeug-Batterie mit einer Ladedose

(57) Es wird eine Anordnung zum elektrisch leiten-
den Verbinden eines Ladegeräts für eine wiederauflad-
bare Batterie-Einheit eines Kraftfahrzeugs mit einer in
der Karosserie desselben angebrachten, von außen zu-
gänglichen Ladedose angegeben, bei welcher zwischen
Ladegerät und Ladedose eine mindestens zwei isolierte
elektrische Adern (6,7) aufweisende elektrische Leitung
(2) angeschlossen ist, deren Adern von einem gemein-
samen, flexiblen elektrischen Schirm (10) umgeben sind,
über dem ein Mantel aus Isoliermaterial angeordnet ist.
Der Schirm (10) der Leitung (2) ist im Bereich der Lade-
dose durch Entfernen des Mantels freigelegt und auf dem

freigelegten Schirm (10) ist eine auf demselben auflie-
gende zylindrische Innenbuchse aus Metall angeordnet,
auf deren Außenfläche das zurückgebogene freie Ende
des Schirms aufliegt. Die Innenbuchse ist von einer zy-
lindrischen Außenbuchse (14) aus Metall umgeben, die
mit Preßsitz auf dem zurückgebogenen Ende des
Schirms aufliegt und die mindestens ein von derselben
abstehendes Kontaktelement (15) aufweist. Auf ein Kon-
taktelement (15) der Außenbuchse (14) ist ein Kontaktteil
(17) aufgesteckt, das an einem Ende eines isolierten
elektrischen Leiters (16) angebracht ist, welcher mit sei-
nem anderen Ende an einen Massepunkt (12) des Kraft-
fahrzeugs angeschlossen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung
zum elektrisch leitenden Verbinden eines Ladegeräts für
eine wiederaufladbare Batterie-Einheit eines Kraftfahr-
zeugs mit einer an der Karosserie desselben angebrach-
ten, von außen zugänglichen Ladedose, bei welcher zwi-
schen Ladegerät und Ladedose eine mindestens zwei
isolierte elektrische Adern aufweisende elektrische Lei-
tung angeschlossen ist, deren Adern von einem gemein-
samen, flexiblen elektrischen Schirm umgeben sind,
über dem ein Mantel aus Isoliermaterial angeordnet ist.
[0002] Eine solche Anordnung kann in Elektrofahrzeu-
gen eingesetzt werden, die nur von einem Elektromotor
angetrieben werden, aber auch in Plug-In-Hybridfahr-
zeugen, die als Antrieb neben einem Verbrennungsmo-
tor auch einen Elektromotor haben. Als Energiequelle für
den jeweiligen Elektromotor dient eine Batterie-Einheit,
in der mindestens eine wiederaufladbare Batterie ange-
ordnet ist. Der Einfachheit halber wird im folgenden statt
der Worte "Batterie-Einheit" das Wort "Batterie" verwen-
det. Mit einer voll aufgeladenen Batterie kann beispiels-
weise ein PKW etwa 150 km zurücklegen. Danach muß
die Batterie wieder aufgeladen werden. Das geschieht
an Stromtankstellen über eine an einer "Zapfsäule" vor-
handenen elektrischen Leitung, an deren Ende ein elek-
trischer Stecker, ein sogenannter Ladestecker, ange-
bracht ist. Zum Aufladen der Batterie wird der Ladestek-
ker in die Ladedose des jeweiligen Kraftfahrzeugs ge-
steckt.
[0003] Für die elektrische Verbindung des Ladegeräts,
an welches die Batterie angeschlossen ist, mit der La-
dedose ist innerhalb eines Kraftfahrzeugs eine Hochvolt-
leitung angebracht, die beispielsweise für elektrische
Spannungen von 1 kV ausgelegt ist. Diese mindestens
zwei isolierte elektrische Adern aufweisende Leitung ist
zum Schutz gegen elektromagnetische Störstrahlung
(EMV) mit einem gemeinsamen, alle Adern umgebenden
flexiblen elektrischen Schirm ausgerüstet. Ein solcher
Schirm ist beispielsweise ein Geflecht aus Kupferdräh-
ten. Die heute bei bekannten Anordnungen zur Verfü-
gung stehenden Ladedosen haben keine Anschlußmög-
lichkeit für den Schirm der Leitung. Er wird daher im Be-
reich der Ladedose durchtrennt und endet somit in der
Nähe derselben. Die Wirkung des Schirms ist dadurch
zumindest im Bereich der Ladedose aufgehoben, so daß
elektromagnetische Störungen durch die Leitung inner-
halb des Fahrzeugs, in welches sie eingebaut ist, und
auch in der Umgebung desselben nicht ausgeschlossen
werden können.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
eingangs geschilderte Anordnung so weiterzubilden,
daß von ihrer Leitung keine elektromagnetischen Stö-
rungen ausgehen können.
[0005] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst,

- daß der Schirm der Leitung im Bereich der Ladedose

durch Entfernen des Mantels freigelegt ist,
- daß auf dem freigelegten Schirm eine auf demselben

aufliegende zylindrische Innenbuchse aus Metall an-
geordnet ist, auf deren Außenfläche das zurückge-
bogene freie Ende des Schirms aufliegt,

- daß die Innenbuchse von einer zylindrischen Außen-
buchse aus Metall umgeben ist, die mit Preßsitz auf
dem zurückgebogenen Ende des Schirms aufliegt
und die mindestens ein von derselben abstehendes
Kontaktelement aufweist, und

- daß auf das Kontaktelement ein Stecker aufgesteckt
ist, der an einem Ende eines isolierten elektrischen
Leiters angebracht ist, welcher mit seinem anderen
Ende an einen Massepunkt des Kraftfahrzeugs an-
geschlossen ist.

[0006] In dieser Anordnung ist der Schirm der Leitung
elektrisch an Massepotential angeschlossen, mit dem
auch die Ladedose verbunden ist. Der Schirm der Lei-
tung ist dadurch bis zur Ladedose ununterbrochen wei-
tergeführt, so daß seine Funktion voll erhalten bleibt. Von
der Leitung können daher keine elektromagnetischen
Störungen ausgehen. Der elektrische Anschluß des
Schirms ist bei dieser Anordnung sehr einfach ausge-
führt, da nach dem Entfernen des Mantels vom Ende der
Leitung nur noch die Innenbuchse und die Außenbuchse
auf dem Schirm festgelegt werden müssen, der anschlie-
ßend durch einen einfachen Steckvorgang mittels des
isolierten Leiters an Massepotential angeschlossen wird.
[0007] Ein Ausführungsbeispiel des Erfindungsgegen-
standes ist in den Zeichnungen dargestellt.
[0008] Es zeigen:

Fig. 1 die Anordnung nach der Erfindung in schema-
tischer Darstellung.
Fig. 2 das Ende einer in der Anordnung eingesetzten
zweiadrigen Leitung.
Fig. 3 bis 5 das Ende der Leitung in ergänzten Aus-
führungsformen.
Fig. 6 ein fertiggestelltes Leitungsende.

[0009] In Fig. 1 ist eine Anordnung schematisch dar-
gestellt, in welcher eine in einem Kraftfahrzeug angeord-
netes Ladegerät 1 für eine Batterie über eine elektrische
Leitung 2 mit einer Ladedose 3 verbunden ist, die an
einer Karosserie 4 des Kraftfahrzeugs von außen zu-
gänglich angebracht ist. Von der Karosserie 4 ist nur ein
kleiner Abschnitt schematisch dargestellt. In die Lade-
dose 3 kann ein elektrischer Stecker, der externe Lade-
stecker, in Richtung des Pfeiles 5 eingesteckt werden.
[0010] Die Leitung 2 ist als Hochvoltleitung ausgeführt.
Sie hat entsprechend der in Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsform zwei isolierte elektrische Adern 6 und 7, deren
Leiter 8 und 9 mit Vorteil aus Kupfer bzw. Aluminium
bestehen. lhre Querschnitte liegen beispielsweise bei 2,5
mm2 bis 6 mm2 oder bei 35 mm2. Die beiden Adern 6
und 7 sind von einem gemeinsamen, flexiblen elektri-
schen Schirm 10 umgeben, der mit Vorteil als Geflecht
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aus Kupferdrähten ausgeführt ist. Über dem Schirm 10
ist ein Mantel 11 aus Isoliermaterial angebracht.
[0011] Zum Anschließen der Leitung 2 an die Ladedo-
se 3 wird das Leitungsende entsprechend Fig. 2 behan-
delt. Dazu wird zunächst der Mantel 11 auf einer entspre-
chenden Länge entfernt. Der dadurch freigelegte Schirm
10 wird so weit gekürzt, daß die Adern 6 und 7 zugänglich
sind. Ihre Leiter 8 und 9 werden dann abisoliert und mit
Kontakten der Ladedose 3 verbunden.
[0012] Zur elektrisch leitenden Verbindung des
Schirms 10 mit einem Massepunkt 12 (Fig. 5) innerhalb
des Kraftfahrzeugs, der sich vorzugsweise an der Karos-
serie 4 desselben befindet, wird auf den Schirm 10 eine
aus Metall bestehende, zylindrische Innenbuchse 13 auf-
geschoben, die auf dem Schirm 10 aufliegt. Das über die
Innenbuchse 13 hinausragende Ende des Schirms 10
wird danach umgebogen bzw. zurückgebogen, so daß
es auf der äußeren Umfangsfläche der Innenbuchse 13
liegt. Die Innenbuchse 13 besteht beispielsweise aus
Messing.
[0013] Danach wird auf die Innenbuchse 13 eine aus
Metall bestehende zylindrische Außenbuchse 14 aufge-
schoben, die so bemessen ist, daß sie mit Preßsitz auf
dem umgebogenen Ende des Schirms 10 aufliegt. Die
Außenbuchse 14 drückt dadurch den Schirm 10 gegen
die Innenbuchse 13, so daß eine einwandfreie elektrisch
leitende Verbindung zwischen dem Schirm 10 und der
Außenbuchse 14 gegeben ist. Die Außenbuchse 14 be-
steht ebenfalls beispielsweise aus Messing. Sie hat min-
destens ein von derselben abstehendes Kontaktelement
15. In Fig. 5 sind drei Kontaktelemente 15 dargestellt.
Über eines der Kontaktelemente 15 ist die Außenbuchse
14 und damit der Schirm 10 mit dem Massepunkt 12 ver-
bunden. Für die Verbindung ist ein isolierter elektrischer
Leiter 16 eingesetzt, an dessen einem Ende ein Kontakt-
teil 17 angebracht ist, das auf das Kontaktelement 15
aufgesteckt ist. Das andere Ende des Leiters 16 ist elek-
trisch leitend mit dem Massepunkt 12 verbunden, bei-
spielsweise über einen Kabelschuh.
[0014] Andere Kontaktelemente 15 der Außenbuchse
14 können beispielsweise für die PE-Funktion der Lade-
dose (Schutzleiter Hausanschluß) oder die Schirmfunk-
tion bzw. Kontrollfunktion einer an das Ladegerät ange-
schlossenen Signalleitung verwendet werden (Con-
trol-Pilot).
[0015] Nach Fertigstellung aller erforderlichen elektri-
schen Verbindungen kann der Bereich der Außenbuchse
14 feuchtigkeitsdicht abgedeckt werden. Dazu kann auf
diesen Bereich beispielsweise eine feuchtigkeitsdichte
Umhüllung 18 aufgebracht werden, und zwar in bekann-
ter Technik beispielsweise durch Umschäumen oder
durch den Einsatz eines Hot-Melt-Verfahrens.

Patentansprüche

1. Anordnung zum elektrisch leitenden Verbinden ei-
nes Ladegeräts für eine wiederaufladbare Batterie-

Einheit eines Kraftfahrzeugs mit einer in der Karos-
serie desselben angebrachten, von außen zugäng-
lichen Ladedose, bei welcher zwischen Ladegerät
und Ladedose eine mindestens zwei isolierte elek-
trische Adern aufweisende elektrische Leitung an-
geschlossen ist, deren Adern von einem gemeinsa-
men, flexiblen elektrischen Schirm umgeben sind,
über dem ein Mantel aus Isoliermaterial angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet,

- daß der Schirm (10) der Leitung (2) im Bereich
der Ladedose (3) durch Entfernen des Mantels
(11) freigelegt ist,
- daß auf dem freigelegten Schirm (10) eine auf
demselben aufliegende zylindrische Innen-
buchse (13) aus Metall angeordnet ist, auf deren
Außenfläche das zurückgebogene freie Ende
des Schirms (10) aufliegt,
- daß die Innenbuchse (13) von einer zylindri-
schen Außenbuchse (14) aus Metall umgeben
ist, die mit Preßsitz auf dem zurückgebogenen
Ende des Schirms (10) aufliegt und die minde-
stens ein von derselben abstehendes Kontakt-
element (15) aufweist, und
- daß auf ein Kontaktelement (15) der Außen-
buchse (14) ein Kontaktteil (17) aufgesteckt ist,
das an einem Ende eines isolierten elektrischen
Leiters (16) angebracht ist, welcher mit seinem
anderen Ende an einen Massepunkt (12) des
Kraftfahrzeugs angeschlossen ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet daß an ein Kontaktelement (15) der Au-
ßenbuchse (14) ein Schutzleiter der Ladedose (3)
angeschlossen ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet daß an ein Kontaktelement (15) der Au-
ßenbuchse (14) eine Signalleitung für die Kontroll-
funktion des Ladegeräts (1) angeschlossen ist.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der Bereich des Schir-
manschlusses mit Innenbuchse (13) und Außen-
buchse (14) in eine feuchtigkeitsdichte Umhüllung
(18) eingebettet ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Anordnung zum elektrisch leitenden Verbinden ei-
nes in einem Kraftfahrzeug angeordneten Ladege-
räts (1) für eine ebenfalls in demselben befindliche,
wiederaufladbare Batterie-Einheit mit einer in der
Karosserie (4) des Kraftfahrzeugs angebrachten,
von außen zugänglichen Ladedose (3), bei welcher
zwischen dem Ladegerät (1) und der Ladedose (3)
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eine mindestens zwei isolierte elektrische Adern auf-
weisende elektrische Leitung (2) angeschlossen ist,
deren Adern (6,7) von einem gemeinsamen, flexi-
blen elektrischen Schirm (10) umgeben sind, über
dem ein Mantel (11) aus Isoliermaterial angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet,

- daß der Schirm (10) der Leitung (2) im Bereich
der Ladedose (3) durch Entfernen des Mantels
(11) freigelegt ist,
- daß auf dem freigelegten Schirm (10) eine auf
demselben aufliegende zylindrische Innen-
buchse (13) aus Metall angeordnet ist, auf deren
Außenfläche das zurückgebogene freie Ende
des Schirms (10) aufliegt,
- daß die Innenbuchse (13) von einer zylindri-
schen Außenbuchse (14) aus Metall umgeben
ist, die mit Preßsitz auf dem zurückgebogenen
Ende des Schirms (10) aufliegt und die minde-
stens ein von derselben abstehendes Kontakt-
element (15) aufweist, und
- daß auf ein Kontaktelement (15) der Außen-
buchse (14) ein Kontaktteil (17) aufgesteckt ist,
das an einem Ende eines isolierten elektrischen
Leiters (16) angebracht ist, welcher mit seinem
anderen Ende an einen Massepunkt (12) des
Kraftfahrzeugs angeschlossen ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß an ein Kontaktelement (15) der Au-
ßenbuchse (14) ein Schutzleiter der Ladedose (3)
angeschlossen ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß an ein Kontaktelement (15) der Au-
ßenbuchse (14) eine Signalleitung für die Kontroll-
funktion des Ladegeräts (1) angeschlossen ist.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß der Bereich des
Schirmanschlusses mit Innenbuchse (13) und Au-
ßenbuchse (14) in eine feuchtigkeitsdichte Umhül-
lung (18) eingebettet ist.
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